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ZIELGRUPPE

Die sozialpädagogische Tagesförderstätte Ansitz Biedenegg wendet sich an erwachsene 
Menschen mit Behinderung, welche das 18. Lebensjahr vollendet haben und auf deren  
Potential und Fähigkeiten in diesem Dienst eine geeignete Antwort gegeben werden kann.

Es  können  auch  Minderjährige  aufgenommen  werden,  aber  nur  in  der  Form  von 
Ausbildungspraktika und von Projekten, die in Zusammenarbeit mit der Schule und der 
Berufsbildung laufen. Die Anzahl dieser Plätze darf ein Viertel der Aufnahmekapazität nicht 
überschreiten.

Nicht  aufgenommen  werden  Menschen,  die  intensive  medizinische  und 
krankenpflegerische Leistungen benötigen.

KONZEPT DES DIENSTES

sh. Konzept „Tagesförderstätte 'Ansitz Biedenegg'“ in der Anlage

DIE ERBRACHTEN DIENSTLEISTUNGEN

In der Tagesförderstätte Ansitz Biedenegg werden folgende Leistungen angeboten:

Näheres dazu sh. Leistungskatalog des Sozialwesens
http://www.provinz.bz.it/sozialwesen/einrichtungen/publikationen-statistiken.asp?somepubl_page=5

• Öffentlichkeitsarbeit (S 3 Leistungskatalog des Sozialwesens)

• Projekte (S 6 Leistungskatalog des Sozialwesens)

• Abstimmung  und  Koordination  der  Ressourcen  in  der  Gemeinschaft (S  8 
Leistungskatalog des Sozialwesens)

• Förderung der Freiwilligenarbeit  und der Vereinstätigkeit  (S  10  Leistungskatalog  des 
Sozialwesens)

• Problem- und Ursachenanalyse (S 14 Leistungskatalog des Sozialwesens)

• Allgemeine Information (S 16 Leistungskatalog des Sozialwesens)

• Anliegenspezifische Information (S 18 Leistungskatalog des Sozialwesens)

• Erstberatung (S 20 Leistungskatalog des Sozialwesens)

• Sozialpädagogische/Sozialgeragogische  und  psychosoziale  Beratung (S  22 
Leistungskatalog des Sozialwesens)

• Soziale Beratung (S 24 Leistungskatalog des Sozialwesens)

• Spezifische Beratung (S 26 Leistungskatalog des Sozialwesens)

• Berichte (S 30 Leistungskatalog des Sozialwesens)

• Sozialpädagogische/Sozialgeragogische Arbeit (S 80 Leistungskatalog des Sozialwesens)

• Beschäftigung (S 87 Leistungskatalog des Sozialwesens)

http://www.provinz.bz.it/sozialwesen/einrichtungen/publikationen-statistiken.asp?somepubl_page=5


• Freizeitmaßnahmen (S 89 Leistungskatalog des Sozialwesens)

• Körperpflege (S 91 Leistungskatalog des Sozialwesens)

• Medizinische  Behandlungspflege  und  Therapeutische  Übungen  (in 
Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsbezirk Bruneck) (S 94 und S 97 Leistungskatalog des 
Sozialwesens)

• Religiöse und spirituelle Angebote (S 99 Leistungskatalog des Sozialwesens)

• Begleitung in Lebenskrisen/Krisenintervention (S 101 Leistungskatalog des Sozialwesens)

• Verpflegung (S 103 Leistungskatalog des Sozialwesens)

• Transport/Begleitung (S 105 Leistungskatalog des Sozialwesens)

DIE  FUNKTIONSWEISE  DES  DIENSTES  (Öffnungszeiten,  Besuchszeiten, 
Zugangsbedingungen usw.)

Öffnungszeiten der Tagesförderstätte Ansitz „Biedenegg“:
Montag und Mittwoch von 08.00 bis 12.00 Uhr und von 13.30 bis 15.00 Uhr
Dienstag und Donnerstag von 08.00 bis 11.30 Uhr und von 13.00 bis 15.00 Uhr
Freitag von 08.00 bis 12.00 Uhr

Besuchszeiten: 
nach Vereinbarung mit der Strukturleitung

 Aufnahmeverfahren
(Beschluß der Landesreg. Nr. 5532, vom 26.09.1994; Bezirksrat vom 25.11.1994)

➔ Anfrage  um  Aufnahme  (eigenes  Formular)  durch  die  interessierte  Person  bzw. 
deren Angehörige oder durch einen Fachdienst an den Strukturleiter (Herr Wolfsgruber 
Paul, Tel. 0474/972 770, Fax 0474/976 294) 

➔ Für die Vorbereitung der Aufnahme (Erstgespräche mit Betroffenen, Angehörigen, 
Fachdiensten, Sprengeldiensten, Sammeln der Informationen ...) ist der Strukturleiter  
zuständig. Er arbeitet bei der Aufnahme mit  den MitarbeiterInnen der Tagesförderstätte 
zusammen.

➔ Beim Erstgespräch bzw. bei der Besichtigung der Struktur werden das Ansuchen 
und alle sonst anfallenden Formulare erklärt und ausgefüllt. 

➔ Sobald  alle  oben  angeführten  Unterlagen  vollständig  sind  und  in  der 
entsprechenden  Struktur  aufliegen,  verfügt  der  Direktor  auf  Vorschlag  des 
Strukturleiters die Aufnahme auf Probe (Probezeit 3 Monate).

➔ Bei  positivem  Bescheid  des  Direktors  wird  dem  Antragsteller  bzw.  dem 
zuständigen Dienst das Aufnahmedatum mitgeteilt.

➔ Sind alle Plätze in der Tagesförderstätte belegt, kommt der Antragsteller auf eine 
Warteliste.



➔ DIE KOSTEN UND DIE TARIFE
➔
➔ Laut  Landesdekret  vom  30.07.2001  „Durchführungsverordnung  betreffend 
Maßnahmen der Finanziellen Sozialhilfe und Zahlung der Tarife der Sozialdienste“ sind die 
Bewohner/innen,  ihre  Eltern  bzw.  Nutzer/innen  der  Geschützten  Werkstätten,  der 
Tagesförderstätten  und  Wohneinrichtungen  aufgefordert,  sich  an  den  Kosten  der 
teilstationären und stationären Einrichtungen je nach Einkommen zu beteiligen. 
➔
➔ Aktueller Tagessatz 2015
➔
➔ Genehmigt  mit  Beschluss  des  Bezirksausschusses  der  Bezirksgemeinschaft 
Pustertal Nr.  503 vom 18.12.2014
➔

➔ ➔ Tagessatz 2015

➔ Tfs MmB Toblach ➔ 145,00Euro 

TERRITORIUM SOZIALSPRENGEL KONTAKTDATEN

Gemeinden Bruneck, Gais, 
Kiens, Olang, Percha, 

Pfalzen, Rasen-Antholz, St. 
Lorenzen, Terenten

Bruneck-Umgebung Paternsteig 3
39031 Bruneck

0474/411022 oder
0474/412495

Gemeinden Sand in 
Taufers, Ahrntal, Mühlwald, 

Prettau

Tauferer-Ahrntal Hugo-von-Taufers-Straße 19
39032 Sand in Taufers

0474/678008

Gemeinden Innichen, 
Sexten, Toblach, 

Niederdorf, Gsies, 
Welsberg, Prags

Hochpustertal In der Au 6
39038 Innichen

0474/919906

Gemeinden Corvara, Abtei, 
Wengen, St. Martin in 

Thurn, Enneberg

Gadertal Pikolein 48
39030 St. Martin in Thurn

0474/524501



DIE BEWERTUNGSMODALITÄTEN DES DIENSTES: 

Die Betreuten und die Angehörigen können ihre Ansichten, Wünsche und Bedürfnisse in 
folgendem Rahmen deponieren:

• ANGEHÖRIGENEBENE: Elternsprechtag und Strukturbeirat
• BETREUTENEBENE: in der Regel nur anhand der Einschätzung von Seiten des 

Personals in Absprache mit jener der Angehörigen möglich; 

Bei  Bedarf  werden unabhängig von den regelmäßig geplanten Sitzungen spontan und 
unbürokratisch weitere Besprechungen einberufen.

DER STRUKTURBEIRAT
Der Strukturbeirat setzt sich aus Betreuten, Eltern und Angehörigen sowie Mitarbeitern 
zusammen.  Dieser  übt  eine  beratende  Funktion  aus,  indem  er  u.a.  Vorschläge  und 
Anregungen formuliert. 
Der Strukturbeirat trifft sich mindestens 2 mal im Jahr. 

RECHTE DER NUTZER/INNEN

Recht  auf  Information: Die  BürgerInnen  werden  von  uns,  vor  der  Inanspruchnahme 
eines Dienstes umfassend und verständlich über die Art und die Qualität der angebotenen 
Dienstleistungen, über die Zugangs- und Nutzungsmodalitäten und über die vorgesehene 
Kostenbeteiligung zu ihren Lasten informiert.

Recht  auf  Wahrung  der  Würde  der  Person: Die  BürgerInnen,  die  sich  an  unsere 
Einrichtung wenden, haben ein Recht auf einen achtsamen und wertschätzenden Umgang 
unter Wahrung der Würde ihrer Person.

Recht  auf  Gleichbehandlung  und  Individualität: Alle  NutzerInnen   der  Einrichtung 
haben ein Recht auf gleiche Behandlung gleicher Bedürfnissituationen, ohne Bevorzugung 
oder Diskriminierung.
In diesem Rahmen haben sie gleichfalls ein Recht auf individuelle Gestaltung des eigenen 
Betreuungsprogrammes,  unter  Berücksichtigung  ihrer  spezifischen  Wünsche  und 
Bedürfnisse.

Recht auf Mitbestimmung: Die NutzerInnen unserer Einrichtung haben von Beginn an 
ein  Recht  auf  Mitbeteiligung  und  Mitbestimmung  in  der  Planung,  Durchführung  und 
Auswertung  des  eigenen  Betreuungsprogrammes und  in  der  Miteinbeziehung  anderer 
Dienste und Fachkräfte.

Recht  auf  Datenschutz: Die  NutzerInnen  unserer  Einrichtung  haben  einen  Anspruch 
darauf, dass ihre persönlichen Daten vertraulich und verantwortungsvoll, gemäß den für 
den Datenschutz geltenden Gesetzesbestimmungen behandelt, werden.



Recht  auf  Transparenz: Die  NutzerInnen  unserer  Einrichtung  haben  ein  Anrecht  auf 
Information über die Verfahrens- und Entscheidungsabläufe, die ihre Person betreffen.

Recht auf Zugang zu den Unterlagen: Die NutzerInnen unserer Einrichtung können, im 
Rahmen der geltenden Gesetzesbestimmungen, in offiziellen Unterlagen, die sie betreffen, 
Einsicht zu nehmen oder eine Abschrift anfordern.

Vorschlags-  und  Beschwerderecht: Die  NutzerInnen  unserer  Einrichtung  haben  im 
Bedarfsfall  das  Recht,  Beschwerden  und/oder  Verbesserungsvorschläge  bezüglich  der 
angebotenen Dienstleistungsqualität vorzubringen.

PFLICHTEN DER NUTZER/INNEN

Die Gemeinschaft pflegen
Wir erwarten von den NutzerInnen der Einrichtung, dass sie mit den anderen
Klienten  und  den  Bediensteten  einen  freundlichen,  toleranten  und  wertschätzenden 
Umgang pflegen und am Einrichtungsgeschehen konstruktiv mitarbeiten.

Die Vereinbarungen respektieren: Die NutzerInnen der Einrichtung sind angehalten, die 
mit ihnen getroffenen schriftlichen und mündlichen Abmachungen und Vereinbarungen zu 
beachten und zu befolgen.

Der Zahlungspflicht  nachkommen: Die geschuldeten Beträge für  die  Beteiligung am 
Tagessatz der Einrichtung und für allfällige andere beteiligungspflichtige Führungskosten 
sind von den NutzerInnen der Einrichtung termingerecht zu begleichen. 

QUALITÄTSSICHERUNG UND AKTUALISIERUNG DER DIENSTCHARTA

Die Geschützte Werkstatt Toblach ist bestrebt, die Qualität der Leistungen durch folgende 
Maßnahmen zu sichern und zu verbessern:
- Pflegeplanung, Dokumentation und IEP
- Regelmäßige Weiterbildungen für die MitarbeiterInnen
- Supervision
- Teambesprechungen
- Zufriedenheitsbefragungen, um die Zufriedenheit der Betreuten und deren Angehörigen 
zu erfahren

Die Dienstcharta stellt eine Verpflichtung zur Einhaltung und ständigen Verbesserung der 
Qualität  der  Dienste  der  Tagesförderstätte  dar  und  wird  in  regelmäßigen  Abständen 
aktualisiert. 



VERFAHREN BEI BESCHWERDEN:

Es  besteht  jederzeit  die  Möglichkeit,  Verbesserungsvorschläge  und  Beschwerden 
vorzubringen:

- mündlich, im direkten Gespräch oder telefonisch 
- schriftlich 
- mittels E-Mail 
- mittels Fax 
- oder mittels beigefügtem Formular 

AnsprechpartnerInnen sind der Strukturleiter der Tagesförderstätte Ansitz Biedenegg oder 
der Direktor der Sozialdienste Pustertal.
Bei  schriftlichen Beschwerden  verpflichten  wir  uns,  Ihnen innerhalb  von zwei  Wochen 
nach Erhalt eine schriftliche Antwort zu erteilen. Im Falle von mündlichen Beschwerden 
wird ein Gesprächstermin vereinbart. 

Wo sind wir zu finden? 

Tagesförderstätte Ansitz Biedenegg
Graf-Künigl-Straße 5
39034 Toblach
Tel.: 0474/678 566
Fax: 0474/976 294
E-Mail: paul.wolfsgruber@bzgpust.it

Ansprechpersonen:
Strukturleiter der Tagesförderstätte Ansitz 
Biedengg: Wolfsgruber Paul
Direktor der Sozialdienste Pustertal: Gebhard Mair

_____________________________________________________________________
Herausgeber: 
Bezirksgemeinschaft Pustertal-Sozialdienste
Dantestraße 2 
I-39031 Bruneck
Tel.: 0474 412900 - Fax: 0474 410912
Internet: www.bezirksgemeinschaftpustertal.it / E-Mail: info@bzgpust.it

Aktualisierte Ausgabe: Mai 2018

http://www.bezirksgemeinschaftpustertal.it/


An die 

Bezirksgemeinschaft Pustertal 

Tagesförderstätte  für Menschen mit Beeinträchtigung Ansitz Biedengg

Vorschläge und Anliegen an die Tagesförderstätte Ansitz Biedenegg

Was sie uns mitteilen möchten: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Geben Sie ihre Kontaktadresse an, falls sie eine schriftliche Antwort von uns erhalten 
möchten. Wir verpflichten uns dazu, Ihnen innerhalb von zwei Wochen nach Erhalt 
(Protokolldatum), zu antworten.

Vorname, Nachname ______________________________________________________

Wohnort, Straße         ______________________________________________________

Tel.Nr.    ______________________________________________________

Datum    ______________________________________________________

Unterschrift    ______________________________________________________
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